
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlungen für Servicefachleute der Kälte- und Gebäudetechnik-

branche zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus  
 

Grundsätzlich gilt: Auch bei Servicearbeiten sind die Schutzmassnahmen des Bundesamts für Gesund-

heit BAG konsequent umzusetzen. Das heisst, der Abstand zwischen den Personen muss mindestens 2 

Meter betragen. Ist dies nicht möglich, muss die Kontaktzeit möglichst kurz (maximal 15 Minuten) 

sein.  

In Einzelfällen, z.B. Ersatz von schweren Bauteilen an besonders relevanten Kälte- oder Gebäudetech-

nikanlagen, kann die maximale Kontaktzeit von 15 Minuten jedoch nicht eingehalten werden und zu-

sätzliche Schutzmassnahmen bei den Mitarbeitenden sind erforderlich.  

 

Unter folgenden Bedingungen kann die vom BAG vorgegebene maximale Kontaktzeit von 15 Minu-

ten in Ausnahmefällen ausgedehnt und dennoch der Infektionsschutz der Servicefachleute sicherge-

stellt werden.  

 
Prüfliste Kontaktzeit für Servicetechniker:  

• Kontaktzeit mit Abstand < 2m zwischen zwei Personen auf das absolute Minimum beschränken. 

• Einfache Hygienemasken (MNS, Chirurgenmasken, OP-Masken) sind als Infektionsschutz ge-

eignet, wenn alle Parteien eine Hygienemaske tragen. 

• Vor dem Anziehen der Hygienemasken Hände sorgfältig mit Seife oder einem geeigneten Des-

infektionsmittel waschen. 

• Vorderseite der Hygienemaske nicht mit den Händen berühren.  

• Nach Beenden der Tätigkeit, Hygienemaske vorsichtig abnehmen, entsorgen und Hände 

gründlich mit Seife oder einem geeigneten Desinfektionsmittel waschen. 

• Handschuhe können vor Kontaminationen auf Gegenständen schützen. Sie sind aber nicht not-

wendig, wenn vor und nach der Arbeit die Hände gründlich gewaschen werden. 

• Die Sicherheitsverantwortlichen müssen Servicefachleute sorgfältig bezüglich Hygienemass-

nahmen und Umgang mit Schutzmasken instruieren. 

• Dauern diese Massnahmen gesamthaft länger als zwei Stunden pro Tag, sind die Gefahren zu 

ermitteln und die entsprechenden Massnahmen umzusetzen. 

 

Schutzmasken bieten keinen Schutz, wenn sie falsch getragen oder die Hygienemassnahmen 

missachtet werden! 
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